
Satzung vom 19.02.2025 zur 19. Änderung der Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt
Bottrop vom 16. Dezember 1976

Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) zuletzt geändert durch Gesetz vom
05.07.2024 (GV. NRW. S. 444) sowie § 4 des Gesetzes über das Friedhofs- und Bestattungswesen
(Bestattungsgesetz – BestG NRW) vom 17.06.2003 (GV. NRW. S. 313) zuletzt geändert durch Gesetz
vom 01.02.2022 (GV. NRW. S. 122) und der §§ 2,4,5 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das
Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV NW. S. 712) zuletzt geändert durch Gesetz
vom 05.03.2024 (GV. NRW. S. 155), hat der Rat der Stadt Bottrop in seiner Sitzung am 18.02.2025 für
die im Eigentum der Stadt Bottrop stehenden Friedhöfe folgende Satzung zur Änderung der
Gebührensatzung beschlossen:

Artikel I

Der Gebührentarif gemäß § 3 der Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Bottrop vom 16.
Dezember 1976 erhält nachstehende Fassung:

Nr.   Tarifstelle Betrag in Euro

1. Überlassung eines Nutzungsrechtes/Belegrechtes

Die Gebühr für die Überlassung eines Nutzungsrechtes, Belegrechtes oder Aschestreurechtes
einschließlich gegebenenfalls anteiliger Pflege, Instandhaltung und Ausstattung gem. jeweils gültiger
Friedhofssatzung, ohne Bestattungsgebühr (siehe Tarif-Nr. 2.1 ff) beträgt für:

Grabstätten mit Grabbeet

1.1 Reihengrab für Verstorbene über 5 Jahre 1.606,11 EUR

1.2 Reihengrab für Verstorbene bis 5 Jahre 191,00 EUR

1.3 Reihengrab für Totgeburten 70,00 EUR

1.4 Urnenreihengrab 1.245,87 EUR

1.5 Familiengrab/Wahlgrab

1.5.1 Neuerwerb je Grabstelle 2.526,78 EUR

1.5.2 Verlängerung je Jahr und Grabstelle (alle Friedhöfe mit Ausnahme des Parkfriedhofs)
84,23 EUR

1.5.3 Verlängerung je Jahr und Grabstelle (Parkfriedhof) 72,19 EUR

1.6 Urnenfamiliengrab für 4 Urnen

1.6.1 Neuerwerb 1.786,44 EUR

1.6.2 Verlängerung je Jahr (alle Friedhöfe mit Ausnahme des Parkfriedhofs) 59,55 EUR

1.6.3 Verlängerung je Jahr (Parkfriedhof) 51,04 EUR



Anonyme Grabstätten

1.7 Anonymes Reihengrab für Sargbeisetzung 1.431,26 EUR

1.8 Anonymes Reihengrab für Urnenbeisetzung 1.120,21 EUR

Wiesenpflege-Grabstätten

1.9 Wiesenpflege-Reihengrab 1.828,12 EUR

1.10 Wiesenpflege-Familiengrab

1.10.1 Neuerwerb je Grabstelle 2.732,08 EUR

1.10.2 Verlängerung je Jahr und Grabstelle (alle Friedhöfe mit Ausnahme des Parkfriedhofs)
91,07 EUR

1.10.3 Verlängerung je Jahr und Grabstelle (Parkfriedhof) 78,06 EUR

Urnenbaum-Grabstätten

1.11 Urnenbaum-Reihengrab 1.471,87 EUR

1.12 Urnenbaum-Familiengrab für 2 Urnen

1.12.1 Neuerwerb 3.932,55 EUR

1.12.2 Verlängerung je Jahr (alle Friedhöfe mit Ausnahme des Parkfriedhofs) 131,09 EUR

1.12.3 Verlängerung je Jahr (Parkfriedhof) 112,36 EUR

Urnenkammern (Stelen)

(je Urnenkammer können maximal 3 Standard-Urnenkapseln ohne Überurnen eingestellt werden)

1.13 Urnenkammer System I

1.13.1 Neuerwerb 4.122,53 EUR

1.13.2 Verlängerung je Jahr (alle Friedhöfe mit Ausnahme des Parkfriedhofs) 137,42 EUR

1.13.3 Verlängerung je Jahr (Parkfriedhof) 117,79 EUR

1.14 Urnenkammer System II mit Verschlussplatte (eingeschränkte Gestaltbarkeit)

1.14.1 Neuerwerb 4.452,73 EUR

1.14.2 Verlängerung je Jahr (alle Friedhöfe mit Ausnahme des Parkfriedhofs) 148,42 EUR

1.14.3 Verlängerung je Jahr (Parkfriedhof) 127,22 EUR



Urnenerdkammern

(je Urnenerdkammer können maximal 2 Standard-Urnenkapseln ohne Überurnen eingestellt werden)

1.15 Urnenerdkammer

1.15.1 Neuerwerb 4.879,03 EUR

1.15.2 Verlängerung je Jahr 162,63 EUR

Kumpelgrabfeld (Ostfriedhof)

Gem. § 19a der Friedhofssatzung. Die Grabpflege ist hierbei vor Erwerb über Treuhandverträge für
die Dauer des Nutzungsrechtes vom Nutzungsberechtigten nachzuweisen.

1.16 Familiengrab/Wahlgrab Sarg

1.16.1 Neuerwerb je Grabstelle 2.687,99 EUR

1.16.2 Verlängerung je Jahr und Grabstelle 89,60 EUR

1.17 Familiengrab/Wahlgrab Urne

1.17.1 Neuerwerb je Grabstelle 1.975,03 EUR

1.17.2 Verlängerung je Jahr und Grabstelle 65,83 EUR

Ascheverstreuung

1.18 Nutzung des Aschestreufeldes je Asche 1.065,32 EUR

Sonstige Rechte

1.19 Gemeinschaftsreihengrab für Tot- und

Fehlgeburten gem. § 14 Abs. 2 Satz 3 BestG NRW gebührenfrei

1.20 Duldung eines eingeschränkten Nutzungsrechtes an einer

Familiengrabstätte nach Ablauf des ursprünglichen Nutzungsrechtes bis auf Widerruf
(ohne Belegrechte). Die Verpflichtung zur Grabpflege sowie die Verkehrssicherungs-
pflichten für Grabmalanlagen, Bepflanzung und Grabdekoration verbleibt beim
Duldungsnehmer (Antragsteller).

Bei einer Belegung erlischt die Duldung und es werden die grabspezifischen
Neuerwerbsgebühren (vorstehend Tarif-Nrn. 1 ff.) berechnet (§ 18 Abs. 3
Friedhofssatzung).

einmalig 50,00 EUR

1.21 Erlaubnis für eine Zubelegung gem. Ausnahmeregelung des

§ 36 Abs. 2 der Friedhofssatzung

einmalig 286,94 EUR



2. Grabbereitung / Bestattung

Die Grabbereitung erfolgt durch die Stadt Bottrop (§ 11 der Friedhofssatzung). Die Gebühr für die
Grabbereitung (Öffnen und Schließen der Grabstätte) einschließlich der im Zusammenhang mit der
Bestattung anfallenden allgemeinen Verwaltungs- und Serviceleistungen (ohne Benutzung der
Bestattungseinrichtungen nach Tarif 3. ff) betragen je Fall für

Sargbeisetzungen von

2.1 Verstorbenen über 5 Jahre 360,14 EUR

2.2 Verstorbenen bis 5 Jahre 148,81 EUR

2.3 Totgeburten 126,15 EUR

Urnen-/Aschebeisetzungen bei einer

2.4 Urnenbestattung im Erdgrab 148,81 EUR

2.5 Bestattung in einer Urnenkammer (Stele) 80,82 EUR

2.6 Bestattung in einer Urnenerdkammer 80,82 EUR

2.7 Ascheverstreuung 104,96 EUR

Für darüberhinausgehende und nicht betriebsbedingte Zusatzleistungen auf Antrag des Auftraggebers
(Verfahren von Bodenaushub, Lagerung des Bodens, Reinigungsleistungen etc.) werden zusätzlich
Gebühren nach Nr. 8.1 – 8.2 berechnet. Ein Anspruch auf die Durchführung der Arbeiten durch die
Stadt Bottrop besteht nicht.

3. Inanspruchnahme der Bestattungseinrichtungen

Die Gebühren betragen je Nutzung (je Sterbefall)

3.1 Aufbahrungsraum/Kühlzelle 226,40 EUR

3.2 Trauerhalle einschl. etwaiger Rüstzeiten

3.2.1 für 90 Minuten 181,12 EUR

3.2.2 zusätzlich jede weitere angefangene ½ Std. (max. 3-fach) 47,54 EUR

3.3 kleine Trauerhalle (Abschiedsraum auf dem Parkfriedhof) einschl. etwaiger Rüstzeiten

3.3.1 für 90 Minuten 117,73 EUR

3.3.2 zusätzlich jede weitere angefangene ½ Std. (max. 3-fach) 29,43 EUR

3.4 Urnensegnungsraum (Parkfriedhof) 20,38 EUR



4. Gebühren für Leistungen außerhalb der festgesetzten Bestattungszeiten

Werktags bei einer Terminierung ab 13.30 Uhr bzw. samstags wird zusätzlich zur Grabbereitungs-
bzw. Hallenbenutzungsgebühr erhoben

4.1 je Sargbeisetzung

4.1.1 Verstorbene über 5 Jahre 85,00 EUR

4.1.2 Verstorbene bis 5 Jahre 37,40 EUR

4.1.3 Totgeburten 30,60 EUR

4.2 je Urnenbeisetzung

4.2.1 Erdgrab 37,40 EUR

4.2.2 Urnenerdkammer 17,00 EUR

4.2.3 Urnenkammer (Stele) 17,00 EUR

4.3 je Ascheverstreuung 17,00 EUR

4.4 je Benutzung der Trauerhalle 49,81 EUR

5. Gebühren für Ausbettungen/Umbettungen

Die Gebühren betragen für Ausbettungen (nur Ausgrabung):

5.1 von Verstorbenen über 5 Jahre 1.205,13 EUR

5.2 von Verstorbenen bis 5 Jahre 349,04 EUR

5.3 von Totgeburten 249,32 EUR

5.4 von Urnen aus Erdgrab 224,38 EUR

5.5 Entnahme Urne aus Urnenkammer (Stele) 74,79 EUR

ohne Ausbau der Verschlussplatte

5.6 Entnahme Urne aus Urnenerdkammer 74,79 EUR

5.7 Umbettungen (Ausgrabung und Wiederbeisetzung)

Für die Wiederbeisetzungen wird zusätzlich zur Gebühr für die Ausbettung nach Nr. 5.1 – 5.6
die jeweilige Grabbereitungsgebühr nach Nr. 2.1 – 2.7 erhoben.

5.8 Bei Abbruch einer Ausbettung werden 50% der jeweiligen Ausbettungsgebühr nach
Nr. 5.1 – 5.6 erhoben.

Hinzu kommen gesonderte Gebühren der Ordnungsbehörden.



6. Grabmalgenehmigungen einschl. Standsicherheitskontrolle

6.1 Reihengräber

6.1.1 Grabmalgenehmigung liegendes Grabmal 71,30 EUR

6.1.2 Grabmalgenehmigung aufrechtstehendes Grabmal 118,21 EUR

6.1.3 Grabmalgenehmigung aufrechtstehende Namensplatte 118,21 EUR

6.1.4 Grabmalgenehmigung Grabkreuz 118,21 EUR

6.1.5 Grabmalgenehmigung Grabeinfassung 71,30 EUR

6.1.6 Grabmalgenehmigung Grababdeckung 71,30 EUR

6.1.7 Grabmalgenehmigung Urnenbaum Platte 71,30 EUR

6.2 Wahlgräber

6.2.1 Grabmalgenehmigung liegendes Grabmal 80,68 EUR

6.2.2 Grabmalgenehmigung aufrechtstehendes Grabmal 136,97 EUR

6.2.3 Grabmalgenehmigung aufrechtstehende Namensplatte 136,97 EUR

6.2.4 Grabmalgenehmigung Grabkreuz 136,97 EUR

6.2.5 Grabmalgenehmigung Grabeinfassung 80,68 EUR

6.2.6 Grabmalgenehmigung Grababdeckung 80,68 EUR

6.2.7 Grabmalgenehmigung Urnenbaum Platte 80,68 EUR

6.2.8 Grabmalgenehmigung Verschlussplatte Urnenkammer/Urnenerdkammer
80,68 EUR

7. Gebühren für sonstige Leistungen

7.1 Gebühr für die Nutzung des Webterminers für 12 Monate je Lizenz 150,00 EUR

7.2 Urnenversand im Inland (einschl. Verpackung) 60,00 EUR

7.3 Genehmigung einer gewerblichen Tätigkeit auf dem Friedhof 50,00 EUR

7.4 Erstellen eines Kostenvoranschlages 50,00 EUR

8. Gebühren für Zusatz- oder Sonderleistungen / Weiterberechnung

Je angefangene Stunde werden berechnet:

8.1 je Arbeitskraft 45,33 EUR

8.2 für Friedhofsbagger (ohne Fahrer) 52,67 EUR



9. Instandhaltung je volles Jahr im Zusammenhang

a) mit der vorzeitigen Rückgabe eines Nutzungsrechtes auf der Grundlage der vorhandenen
Ruhefrist

b) mit der Umwandlung in ein Wiesengrab auf der Grundlage des noch vorhandenen
Nutzungsrechtes

Antragsgebühr je Rückgabe/Umwandlung 21,00 EUR

zusätzlich je Grab gem. nachstehende Tarife 9.1 bis 9.5

Rückgabe

9.1 je Reihengrab mit Grabbeet 60,04 EUR

9.2 je Urnenreihengrab 43,78 EUR

9.3 je Stelle Wahlgrab Sarg 117,08 EUR

9.4 Wahlgrab Urne (4-stellig) 43,78 EUR

Umwandlung

9.5 je Stelle Wahlgrab 117,08 EUR

Artikel II

Diese Satzung tritt am 01.03.2025 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Satzung vom 03. Juli 2019 zur Änderung der Gebührensatzung für die Friedhöfe
der Stadt Bottrop vom 16. Dezember 1976 außer Kraft.


